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die ist weiss Gott schon ge-

nug belastet. Von der AHV
werden beim Gesuch um Er-

gänzungsleistung verschenk-
te Vermögen als noch vor-
handen angerechnet.

Muss die Fürsorge um Un-
terstützung angegangen wer-
den, greift sie auf unterstüt-
zungspflichtige Verwandte,
also Ihren Sohn, zurück.

Marianne Gakwz'Zer

Bank

Dr. Emil Gwalter

Schwarzgeld
Eine Bekannte Zzat e/n Bank-
BückZezn von etwa Fr. 20000-
auf einer Bank, weZcke sick
nickt in i/zrenz Woknkanton Be-

/znrfet. Sie gibt ikr Gzzt/zaBen in
der Steaererk/ära/z^" nickt an.
/ck /zake ikrgeraten, dieses Ge/d
Bei der näcksten Stezzererk/ä-

run# anzuheben, da koke Stra-

fen Bei der Entdeckung von
Sckwarz^e/d aufsie zukommen.
Mick interessiert in diesem Zu-
sammenkang, wer die aufoma-
tisck aB^ezo^ene Verrec/zzzun^s-

Steuer sck/uckf. 7st dies der
Staat? Er/dkrt er von den Ban-
ken, fir wen die Verrecknwn^s-
Steuer aB^ezo^en wird? Oder

fn/it a/ies unter das Bank^e-
keimnz's, und siekt der Staat kei-

ne Namen?

Wenn Ihre Bekannte das

Schwarzgeld reumütig an-
gibt, muss sie für fünf zurück-
liegende Jahre Nachsteuern
für das Guthaben und dessen

Erträge entrichten. Diese Fünf-
Jahresfrist gilt aber nicht ge-
nerell: Es kann sich zum Bei-

spiel die Konstellation erge-
ben, dass Nach- und Straf-
steuern für fünf und mehr
Jahre bezahlt werden müs-
sen, die Verrechnungssteuer
aber bloss für die letzten drei
Jahre zurückverlangt werden
kann. Dazu kann noch eine
Strafsteuer kommen, die al-

lerdings bei einer Selbstanzei-

ge milder ausfallen dürfte
oder eventuell ganz erlassen

wird.
Anderseits steht wieder ei-

ne Steueramnestie zur Dis-
kussion. Falls eine solche
kommt, kann Ihre Bekannte
das Schwarzgeld je nach Mo-
dalitäten ohne nachteilige
Folgen für sie deklarieren.

Zu Ihren anderen Fragen:
Die Bank darf der Steuer-
behörde keine Namen von
Kontoinhabern preisgeben.
Sie würde sich in einem sol-
chen Falle strafbar machen.
Falls die Steuerbehörde Bank-

unterlagen zur Einsicht
wünscht, kann sie diese nur
über den Steuerpflichtigen
anfordern.

Nicht geltend gemachte
Verrechnungssteuern verfal-
len dem Staat. Sie machen all-

jährlich beträchtliche Sum-

men aus, wobei der Staat

nicht weiss, woher sie kom-
men.

Nochmals: Renten zu
100% versteuern?
Der erste Abschnitt der An-
wort «Renten zu 100% ver-
steuern?» in der Zeitlupe
4/97, S. 43, hat zu Missver-
ständnissen geführt.

Hier die differenzierten
Angaben dazu: Gemäss Aus-

kunft der Eidgenössischen
Steuerverwaltung sind die
AHV-Renten seit 1995 in den
Direkten Bundessteuern gene-
rell zu 100% steuerpflichtig.

Von einer Ausnahme-Re-

gelung bis ins Jahr 2001 sind

folgende Renten betroffen:

- Renten, die vor dem 1. Ja-

nuar 1987 fällig geworden
sind und

- Renten, die vor dem 1. Ja-

nuar 2002 zu laufen begin-
nen und vor dem 31. Dezem-
ber 1986 begründet wurden.

Für diese Renten gilt bis
2001:

- 60% steuerbar, wenn die
Renten ausschliesslich durch
Zahlungen des Pflichtigen be-

gründet wurden,
- 80% steuerbar, wenn der

Pflichtige mindestens 20%
der Einzahlungen geleistet
hat und

- 100% steuerbar in allen an-
deren Fälllen.

Dr. Emz'Z GwaZfer

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Schenkung
an die Söhne

Uns riet /ezwazzd, sckon Jetzt an-
seren Söknen etwas zu scken-

ke«, wez'Z wir sonst z'm P/7e^e/a/i
keinen Ansprzzc/z auf Brgan-
zzzn^sZezsfzmg Batten. Mein
Mann znöckte iknen a/s FrBen-

^erne/nscüa/t nun unser Haus
sckenken und dazu Jedem eine

gewisse Summe Geid. Soi/en wir
das macken? ick BaBe Mzzke,

dies aZZes zu akzeptieren; ick
möckte uns einfack nickt Jegii-

cker Sieker/zeit entZedz,gt seken.

Zudem gZauBe ick, dass unsere

Sckenkzzn^ Bei der Berecknung
der BrgänzungsZeisfung ange-
recknet wird.

Wie ich in der «Zeitlupe» ver-
schiedentlich ausgeführt ha-
be, gilt es zwischen Hilflosen-
entschädigung (HE) und Er-

gänzungsleistungen (EL) zu
unterscheiden. So werden die
HE unabhängig von den wirt-
schaftlichen Verhältnissen
aufgrund des Pflegebedarfs
zugesprochen. Diese Leistun-

gen werden denn auch als

einkommensunabhängige Lei-

stungen zu Lasten der AHV/IV-

Rechnung ausgerichtet.
Demgegenüber sind die EL

von wirtschaftlichem Bedarf

abhängig und werden direkt
aus Steuermitteln finanziert.
Sie haben richtig festgehal-
ten, dass Einkommen oder
Vermögen auf die ohne
Rechtspflicht und ohne Ge-

genleistung verzichtet wurde,
bei der Berechnung der EL

angerechnet werden müssen.
Damit wird jedoch eine Ver-

äusserung nicht verunmög-
licht, denn die EL-Gesetzge-

bung begründet keine Be-

schränkung der Handlungs-
fähigkeit. Vielmehr muss,
wenn auf Einkommen oder
Vermögen verzichtet wurde,
ein entsprechender Gegen-
wert für die Deckung des Le-
bensunterhaltes angerechnet
werden. Werden trotz der An-
rechnung die EL-Grenzbeträ-

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

2 starke El.-Motoren überwinden
jede Steigung bis 30%

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 079 - 335 49 10

gross Mit und ohne fester Kabine ö klein

Occassionen sind auch lieferbar
Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.
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Äaf^feer

ge unterschritten, besteht
Anspruch auf entsprechende
Ergänzungsleistungen.

Wenn Sie bereits zu Leb-
Zeiten Ihren Kindern oder
einer Erbengemeinschaft
Vermögensteile übergeben,
müsste bei der Berechnung
einer allfälligen EL ein ent-
sprechender Anteil des ver-
äusserten Vermögens ange-
rechnet werden. Wenn die
Empfänger dieser Vermö-
gensteile Ihnen den ange-
rechneten Betrag vergüten,
kann damit die «Lücke» bei
der EL gedeckt werden, ohne
dass Ihnen daraus ein Nach-
teil erwächst.

Vorzeitige Pensionie-
rung: AHV-Beitrags-
pflicht und freiwillige
Höherversicherung

Feh (57,) bin deutsche Sfaatsan-

£ehör/£e und werde nun vorzei-

hg pensioniert, /eh rechne mit
einem AFFV-ße/'frag von iedig-
/ich 590 Franken, was dem heu-

tigen Mindestbeitrag entspricht.
Feh habe mich bei der Aus-
g/eichskasse meines Arbeitge-
bers nach den Möglichkeiten zu
einer /reiwiiiigen Fföherversiche-

rung erkundigt, habe aber noch

keine Antwort erha/ten.

Aus Ihrer Anfrage an die Aus-

gleichkasse schliesse ich, dass

Sie weiterhin in der Schweiz
wohnhaft bleiben wollen.

Beitragspflicht von
vorzeitig Pensionierten
Die Annahme, Sie müssten
nach der vorzeitigen Pensio-

nierung lediglich den Min-
destbeitrag von 390 Franken
(Stand 1996) bezahlen, muss
auf einem Missverständnis
beruhen, denn alle Nicht-
erwerbstätigen in der Schweiz
schulden nach erfülltem 20.

Altersjahr bis zum ordentli-
chen Rentenalter die gesetzli-
chen Beiträge. Dies gilt kiinf-
tig insbesondere auch bei all-
fälligem Vorbezug einer
gekürzten Altersrente, der
mit der 10. AHV-Revision stu-
fenweise ermöglicht wird.

Die AHV-Beitragspflicht
der vorzeitig pensionierten
Personen hängt davon ab, ob
und in welchem Umfang
nach der Pensionierung al-
lenfalls noch (Teil-)Erwerbs-
tätigkeit ausgeführt wird. Per-

sonen ohne beitragspflichti-
ges Erwerbseinkommen ha-
ben bis zum ordentlichen
AHV-Alter - 65 Jahre für Män-
ner, bis 2001 noch 62 Jahre
für Frauen - AHV-Beiträge als

Nichterwerbstätige zu ent-
richten.

Vorzeitig pensionierte Ver-
sicherte ohne AHV-pflichti-
ges Erwerbseinkommen schul-
den AHV-Beiträge als Nicht-
erwerbstätige aufgrund des

Vermögens und des mit dem
Faktor 20 kapitalisierten Ren-

teneinkommens (ohne Lei-

stungen der AHV/IV). Durch

die Aufwertung soll sich eine
Rente auf den AHV-Beitrag
ähnlich auswirken wie Ver-

mögen, das zu 5 Prozent ver-
zinst wird. Für die Vermö-

gens- und Rentenwerte stützt
sich die Ausgleichskasse
grundsätzlich auf die entspre-
chenden Steuerwerte.

Der jährliche Mindestbei-
trag von derzeit 390 Franken
(zusätzlich maximal 3% Ver-

waltungskostenbeitrag) ist
bei Vermögen und/oder kapi-
talisierten Renteneinkommen
bis 250 000 Franken geschul-
det. Für je weitere 50 000 Fran-
ken erhöht sich der Beitrag
stufenweise. Bei Vermögen
und/oder kapitalisierten Ren-

teneinkommen ab 3,95 Mil-
lionen Franken ist der Höchst-

betrag von derzeit 10100
Franken geschuldet.

Mit der 10. AHV-Revision
wurde die individuelle Bei-

tragspflicht für Ehegatten
eingeführt, was insbesondere
zu beachten ist, wenn erst ein
Ehegatte das ordentliche Ren-

tenalter erreicht hat. In die-
sen Fällen werden die ent-
sprechenden Grundlagen
den einzelnen Ehegatten -
unabhängig vom zivilrechtli-
chen Güterstand - jeweils
hälftig angerechnet.

Freiwillige Beitragszahlung?
Da die AHV als staatliche AI-
tersversicherung im Gesetz

abschliessend geregelt ist,
müsste die Möglichkeit einer
freiwilligen Beitragszahlung
an die AHV im Gesetz aus-
drücklich vorgesehen sein,
was jedoch nicht der Fall ist.

Es gibt verschiedene Grün-
de, die eine freiwillige Bei-

tragszahlung in der AHV aus-
schliessen:
• Die AHV dient wesentlich
sozialpolitischen Zielen, ins-
besondere der angemessenen
Deckung des Existenzbedarfs
der Versicherten; es wäre stos-
send, wenn sich in diesem
Rahmen durch freiwillige
Beiträge höhere Leistungen
verschaffen liessen.
• In einer staatlichen Volks-

Versicherung wie der AHV
muss die Gleichbehandlung
der Versicherten in besonde-

rer Weise gewährleistet sein,

was mit freiwilliger Beitrags-
leistung kaum vereinbar wäre.
• Zur Finanzierung müssen
auch namhafte Beiträge der
öffentlichen Hand, d.h. von
Bund, Kantonen und allen-
falls Gemeinden, bean-

sprucht werden, die aufgrund
der Leistungen der AHV be-
rechnet werden; wenn Versi-
cherte ihre Ansprüche durch
freiwillige Beiträge erhöhen
könnten, würde dies auch zu
einer entsprechenden Er-

höhung des Beitrages des
Staates führen, was nicht
denkbar ist.

E4USENPEftZ-f/ Z/MMER ERE/J

Adelboden: Hotel Alpina • Hotel-Pension Hari • Ferienhotel Spittlerhaus Aeschi bei Spiez: Hotel Friedegg
• Blaukreuzferienzentrum Ascona: Casa Moscia Basel: Hotel Rochat Beatenberg: Gästehaus der
Bibelschule Bern: Hotel Alfa Braunwald: Hotel Cristal Davos Platz: Hotel Bethanien Emmetten:
Hotel Seeblick Frenkendorf: Ferienheim Eben-Ezer Grindelwald: Waldhotel Bellary Gunten: Parkhotel
am See Hasliberg Reuti: Hotel Viktoria Heiden: Pension Nord Hemberg: Hotel-Pension
Heimeli Hilterfingen: Pension Sonnhalde _T1_^\ Interlaken: HotelArtos Kandersteg: Waldhotel
Doldenhorn Konolfingen: Schloss Hünigen /y-s U p-j——j\ Krattigen: Hotel/Pension Sunnehüsi Leis-
sigen: Ferien-und Seminarhotel «Meielisalp» [ \N I— ] Liestal: Hotel Bienenberg Locamo-Monti:
Casa Lumino • Hotel Tabor Männedorf: l VJL 1 j Bibel- und Erholungsheim Montana-Crans:
Kur- und Ferienhaus Bella Lui Oberägeri: \ / Kur- und Ferienhaus Ländli Oberhofen:
Pension «Sursum» Orseiina-Locamo: Hotel- \. LTU y' Pension Mon-Désir Pura: Pensione Paladina
Rämismühle: Heimstätte Rämismühle Schwanden: Ferienhaus Bärgsunne Seewis-
Dorf: Hotel Scesaplana Speicher: Pension «Libanon» St. Gallen: Hotel Garni «Vadian» St. Moritz:
Hotel Randolins Sternenberg: «Sunne- bad» Haus der Stille - der Begegnung - der Bildung Vevey:
Hôtel de Familie Wengen: Familienhotel / Edelweiss • Hotel Jungfraublick Wetzikon: Hotel Drei Linden
Wilderswil: Evangelisches Ferienhaus # / und Jugendlager «Credo» Zürich: Hotel Bristol Garni

jrtWHoras
Verzeichnis mit 200 europäischen VCH-Hotels kostenlos bei VCH-Hotels
CH-6644 Orselina, Tel. 0041 91 / 743 48 42, Fax 0041 91 / 743 31 02

ße/sp/e/ t/er ße/fragsberee/inung
für W/c/iferwer/wföf/ge:
Annahmen:

Berechnung:

7 00 000 Franken

36 000 Franken
7 00 000 Franken

- s/euerhares Vermögen

- yahrf/'che Rente

- Vermögen

- /(ap/ta//s/erfe Rente

(36 000 x 20J

- für Nf-ße/'frag mass-

gehendes Gesamttofa/

ße/' Vermögen und/oder kap/'ta//'s/'erter Rente von 800 000 h/'s

850 000 Franken /'st e/'n AF/V//V/£0-ße/frag von 7 575 Franken
/'m /ahr (zusöfz//'ch Verwa/tungskosfenbe/'frag) geschu/det.

720 000 Franken

820 000 Franken
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Insgesamt erscheint die
Möglichkeit zur freiwilligen
Erhöhung der Leistungen
durch höhere Beiträge auf
Wunsch der Versicherten mit
dem Grundgedanken der
AHV nicht als vereinbar und
als systemfremd. Wenn frei-
willige Beiträge in der AHV
nicht möglich sind, so beste-
hen jedoch neben AHV und
Pensionskasse vielfältige Mög-
lichkeiten im Rahmen der

privaten Selbstvorsorge als

Dritter Säule des schweizeri-
sehen Vorsorgekonzeptes:
• Wenn Sie nach der Pensio-

nierung weiterhin (teil-)er-
werbstätig sind, können Sie

von der steuerprivilegierten
Dritten Säule Gebrauch ma-
chen, die gegenwärtig jedoch
nur für Erwerbstätige vorge-
sehen ist.
• Im weiteren bestehen ver-
schiedene individuell gestalt-
bare Vorsorgeangebote im
Rahmen von besonderen Po^

licen, Sparplänen und Anla-
gen, die allerdings nicht steu-

erprivilegiert sind; entspre-
chende Vorschläge, die ge-
zielt auf Ihre Bedürfnisse aus-

gerichtet sind, erhalten Sie

bei Versicherungen und Ban-
ken.
• Im Parlament wurden Vor-
stösse zur Ausdehnung der

steuerprivilegierten Dritten
Säule auf Nichterwerbstätige
eingereicht. Dies ist gerade
heute wegen den mit Arbeits-
losigkeit oder Frühpensionie-
rung oft verbundenen Ein-
bussen bei AHV und Pen-
sionskasse sehr aktuell, böte
aber auch Möglichkeiten zur
besseren sozialen Vorsorge für
Nichterwerbstätige, die viel-
fältige unentgeltliche Dienste
in Erziehung, Sozialwesen
oder Nachbarschaftshilfe lei-
sten. Die gleichen Möglich-
keiten der privilegierten
Selbstvorsorge wie für Versi-
cherte, die einer Pensionskas-
se angeschlossen sind, er-
schienen mir heute auch für
Nichterwerbstätige gerecht-

fertigt. Leider wird die Be-

handlung der Vorstösse wohl
noch einige Zeit dauern.

Auch wenn keine freiwilli-
gen Beiträge an die AHV
möglich sind, lässt sich den-
noch die Altersvorsorge auch
nach der vorzeitigen Pensio-

nierung verstärken, und zwar
sowohl durch die AHV-Beiträ-

ge der Nichterwerbstätigen,
die bei Frühpensionierung
wohl höher sind als der Min-
destbeitrag, als auch durch
die Möglichkeiten der indivi-
duellen Selbstvorsorge.

AHV-Beitragspflicht
nichterwerbstätiger
Ehegatten

Iclt bin /V-jReutwer. Meine Frau
arbeitet rund 10 Stunden pro
Woche a/s Aushilfe und ist
somit nach Auskim/î der Aus-
.sflefclzskasse des Arbeitgebers
«nichterwerbstäti^» im Sinne
der AHV Nach der «Vergleichs-

reclz«im£» der kantonalen Aus-

^lezcliskasse sind die AHV-Bei-

trä^e meiner Frau aus Erwerbs-

tdti^keit höher als die Häl/te des

all/aZligen NzcZiterwertotätz^en-

Beitrags. Gilt meine Frau des-

halb trotzdem als erwerbstätig?

Mit der 10. AHV-Revision
wurde die bisherige Beitrags-
befreiung der nichterwerbs-
tätigen Ehefrauen durch die

generelle Beitragspflicht ab-

gelöst. Allerdings gilt die Bei-

tragspflicht nichterwerbstäti-
ger Ehegatten als erfüllt,
wenn ein Ehegatte, sei dies
der Mann oder die Frau, aus

Erwerbstätigkeit wenigstens
den doppelten Mindestbei-
trag an die AHV bezahlt.

Erwerbstätigkeit im Sinne
der AHV
Ob eine Erwerbstätigkeit im
Sinne der AHV vorliegt, kann
in Sonderfällen, insbesondere
bei Teilzeittätigkeit, zu Ab-
grenzungsproblemen führen,
verlangt doch das Gesetz,

dass eine erwerbstätige Per-

son grundsätzlich «dauernd
und voll erwerbstätig» sein

muss, d.h. während minde-
stens neun Monaten pro Ka-

lenderjähr wenigstens die
Hälfte der üblichen Arbeits-
zeit tätig ist. Der allfällige Be-

zug von Taggeldern der EO,

IV oder ALV ist einer Erwerbs-

tätigkeit gleichgestellt.
In den übrigen Fällen ist al-

lenfalls mit einer sogenann-
ten «Vergleichsrechnung» ab-

zuklären, ob Erwerbstätigkeit

im Sinne der AHV vorliegt
oder ob AHV-Beiträge als

Nichterwerbstätige geschul-
det sind. Diese Regelung gilt
seit der 9. AHV-Revision und
soll vermeiden, dass durch ge-
ringe Erwerbstätigkeit hohe
Nichterwerbstätigen-Beiträge
eingespart werden können.

Doppelter Mindestbeitrag
aus Erwerbstätigkeit
Gegenwärtig beträgt der ein-
fache Mindestbeitrag für
AHV/IV/EO (ohne Verwal-

Widex hat das Ohr
neu erfunden

das weltweit erste volldigitale Hörgerät,
ermöglicht:

• Hören in CD-Qualität.

• Vollautomatische Anpassung an wechselnde
Hörsituationen.

• Unterdrückung von Störgeräuschen,
Verstärken von Stimmen.

• Optimales Verstehen von Gesprächen
dank Richtmikrofon.

• Völlig neue Anpassmethode im Ohr
selber, die in jedem Fall bestmögliches

Hören gewährleistet.

Möchten Sie gerne mehr über das völlig neue Hörsystem wissen?
Wir senden Ihnen gerne unverbindlich und völlig kostenlos nähere
Informationen.

Rufen Sie uns an: 01 830 00 50 - oder

senden Sie den Coupon an: Widex Hörgeräte AG, Postfach, 8304 Wallisellen

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort: Z1

ZEITLUPE 5/97 49



tungskostenbeitrag) jährlich
390 Franken. Der doppelte
Mindestbeitrag von 780 Fran-
ken ist erreicht, wenn
• Arbeitnehmende minde-
stens einen Lohn von 7800
Franken im Jahr,
• Selbständigerwerbende min-
destens ein Erwerbseinkom-
men von rund 15 000 Fran-
ken im Jahr
erzielen. Der Unterschied er-

gibt sich daraus, dass für
Selbständigerwerbende mit
Jahreseinkommen unter
46600 Franken reduzierte
AHV-Beitragssätze gelten, so
dass ein höheres Einkommen
nötig ist, um den doppelten
Mindestbeitrag zu erreichen.

Versicherte im Rentenalter
müssen beachten, dass AHV-
Beiträge erst auf Einkommen
über dem Freibetrag von
16800 Franken pro Jahr be-

zahlt werden können. Die
Beitragspflicht eines nicht-
erwerbstätigen Ehepartners
vor dem Rentenalter kann da-

her erst als erfüllt gelten,
wenn der im Rentenalter ste-

hende Gatte pro Jahr minde-
stens 24600 Franken Lohn
bzw. 31800 Franken selbstän-

diges Erwerbseinkommen er-
zielt.

Zu Ihrer Frage:
Wie meine Ausführungen zei-

gen, gilt es, verschiedene Fra-

gestellungen zu prüfen, was

aufgrund der Angaben in
Ihrem Schreiben folgendes
ergibt:
a) Ihre Situation
Aufgrund Ihres Schreibens
beziehen Sie eine IV-Rente.
Da die IV auch Viertels- oder
halbe IV-Renten ausrichten
kann, lässt sich nicht aus-
schliessen, dass Sie dennoch
sozialversicherungsrechtlich
als erwerbstätig gelten könn-
ten. Nachdem Sie jedoch da-

von nichts schreiben, nehme
ich an, dass Sie selber nicht
erwerbstätig sind.
b) Situation Ihrer Frau
Es gilt nun, den sozialversi-

cherungsrechtlichen Status
Ihrer Frau zu bestimmen, wo-
bei ich mich ebenfalls an die

Angaben in Ihrem Schreiben
halten muss. Demnach ergibt
sich folgendes:
Beitrüge aus
TeiZervverfostäfi^keif
Mit der Beschäftigung von
rund 10 Stunden pro Woche
ist Ihre Frau im Sinne der
AHV nicht «voll und dauernd
erwerbstätig», so dass der
tatsächliche Status anhand
einer Vergleichsrechnung ge-
klärt werden muss.

Für Ihre Frau werden jähr-
lieh AHV-Beiträge von rund
1100 Franken aus Erwerbs-

tätigkeit abgerechnet; sie

kann als erwerbstätig gelten,
wenn diese Beiträge minde-
stens dem halben Nicht-

erwerbstätigen-Beitrag ent-
sprechen.

Die Berechnung des Beitrages
der Nichterwerbstätigen ist in
der «Zeitlupe» 11/1996, S. 51,
näher umschrieben; dem-
nach wird bei Verheirateten
je vom halben Vermögen und
kapitalisierten Rentenein-
kommen ausgegangen, was

wegen der «gebrochenen»
Beitragsskala zu anderen Er-

gebnissen führt als die Tei-

lung des Beitrages aus den ge-
samten Grundlagen.
Ergebnis
Aufgrund des halben anre-
chenbaren Vermögens und
Renteneinkommens ergäbe
sich für Ihre Frau ein jährli-
eher Nichterwerbstätigen-
Beitrag von 707 Franken.

Da die Beiträge aus Er-

werbstätigkeit wesentlich hö-
her sind als der halbe Nicht-
erwerbstätigen-Beitrag kann
Ihre Frau AHV-rechtlich als

erwerbstätig gelten, auch

wenn Sie nur teilzeitlich an-
gestellt ist
c) Auswirkungen auf die
Beitragspflicht der Ehegatten
Nach der 10. AHV-Revision ist
die Beitragspflicht der Ehe-

gatten geschlechtsneutral ge-

regelt.
Da Ihre Frau aus Erwerbs-

tätigkeit mehr als den dop-
pelten Mindestbeitrag an die
AHV bezahlt, kann damit

»HEIMELIG« Pflegebetten
8274 Tägerwilen
Telefon 071/669 25 17

Die offizielle IV/EL- und Krankenkassen-
Mietstelle für Pflegebetten

Als offizieller Vertragspartner des
BSV (Bundesamt für Sozialver-

Sicherung) und des SVK (Schweiz.
Verband für Gemeinschaftsaufgaben
der Krankenversicherer) vermieten
und verkaufen wir CH-Qualitäts-
Betten mit sämtlichem Zubehör.

Lieferung/Abholung gem. gültigem Tarif
des Bundesamtes für Sozialversicherung

auch die Beitragspflicht des

nichterwerbstätigen Mannes
als erfüllt gelten. Sie müssen
also ab 1997 als Nichterwerbs-
tätiger selber keine Beiträge
mehr leisten, solange sich die
Verhältnisse nicht wesentlich
verändern (z.B. Änderungen
von Erwerbstätigkeit, Zivil-
stand oder Eintritt eines Gat-
ten ins Rentenalter).

Ihr Beispiel zeigt, wie kom-
plex nach der 10. AHV-Revi-
sion auch beitragsrechtliche
Fragen sein können. Im Rah-

men des Ratgebers können
denn auch keine rechtsver-
bindlichen Auskünfte erteilt
werden. Dies ist allein der

zuständigen Ausgleichskasse
vorbehalten. Meine Hinweise
können jedoch aufzeigen,
wann eine Rücksprache mit
der Ausgleichskasse angezeigt
ist, um eine konkrete Situa-
tion zu klären.

Dr. /Mr. Rudolf Tuor

Recht
Unterhaltsbeitrag
passiv vererblich
In der «Zeitlupe» 3/97, 5. 49,
hat mich für Artikel «Wenn die

Rente passiv vererblich ist»
schockiert. Leider ist m/r nicht
Mar, woraus man ersieht, oh ein

l/nferha/fsheifra£ an die ge-
sch/edene £he/rau nach dem

Ableben des geschiedenen Ehe-

mannes passiv vererh/ich ist. -
7ch Zehe seit vielen /ahren mit
meinem Freund unverheiratet

zusammen. £r ist geschieden
und zu C/nterhaltsheiträgen
gemäss Art. 151 ZGB und Art.
152 ZGB verp/Z/chtet, zahlbar
ohne zeit/iche Beschränkung,
a/so vermutZich his ans Lehens-
ende. Beim Lesen Ihres Art/kei
ist es sicher vielen ebenso ergan-

gen wie m/r: Ich konnte n/cht
glauben, was ich gelesen hatte.
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